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Berliner Veterinär- und Lebensmittelüberwachung 

Merkblatt 

Zulassung gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 und Antragsstellung 

Dieses Merkblatt soll ausschließlich eine Informationshilfe für den Gewerbetreibenden /die Gewerbetreibende darstel-

len und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es entbindet nicht von der Verpflichtung, sich selbst über den aktu-

ellen Stand gesetzlicher Vorschriften zu informieren. 

Grundvoraussetzung für das Erlangen einer Zulassung ist die Registrierung bei der zuständigen Veterinär- und Lebens-

mittelüberwachungsbehörde (gem. VO Nr. 852/2004 Art. 6). 

Für das Zulassungsverfahren sind folgende Dokumente über die zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwa-

chungsbehörde beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) einzureichen. Um eine reibungslose Verfahrens-

bearbeitung zu ermöglichen, sollten die Antragsunterlagen in der hier vorgeschlagenen Reihenfolge sortiert werden. 

Grundvoraussetzungen: 

Die Dokumente der lfd. Nummer 1 bis 3 stehen auf der Internetseite des Landesamtes für Gesundheit und Soziales 

Berlin (LAGeSo) zur Verfügung:  https://www.berlin.de/lageso/gesundheit/gesundheitsschutz/lebensmittelwesen/ 

Der Lebensmittelunternehmer /die Lebensmittelunternehmerin stellt darüber hinaus sicher, dass alle einschlägigen Hy-

gienevorschriften erfüllt sind. 

Lfd. Num-

mer 

Thema Bezeichnung der Anlage Erläuterungen zum Inhalt 

Antrag Anschreiben zum Zulassungsantrag 

Angaben zum Be-

trieb 

Betriebsspiegel Allgemeine Angaben zum Be-

trieb 

Produktspezifische 

Angaben 

Produktspezifisches Beiblatt zum Betriebs-

spiegel 

z. B. Fleisch, Fisch, Milch etc. 

Zuverlässigkeit des 

Lebensmittelunter-

nehmers/der Le-

bensmittelunter-

nehmerin 

• Polizeiliches Führungszeugnis zur Vor-

lage bei einer Behörde, 

• Auszug aus dem Gewerbezentralregis-

ter, 

• Handelsregisterauszug (sofern eintra-

gungspflichtig)  

Die Dokumente sollen nicht äl-

ter als 3 Monate sein. 

Folgende Rechtsformen sind 

im Handelsregister eintra-

gungspflichtig: 

• Kaufleute (Einzelun-

ternehmer) 

• Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung 

(GmbH) 

• Unternehmergesellschaft 

(haftungsbeschränkt) (UG) 

• Offene Handelsgesell-

schaft (OHG) 

• Kommanditgesellschaft 

(KG) 

• Aktiengesellschaft (AG) 
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Lfd. Num-

mer 

Thema Bezeichnung der Anlage Erläuterungen zum Inhalt 

Sachkunde 

des/der Lebens-

mittelverantwortli-

chen und Stellver-

treters/Stellvertre-

terin 

Nachweis der rechtlich erforderlichen tätig-

keitsbezogenen Sachkunde im Umgang mit 

tierischen Lebensmitteln 

Hierbei kann es sich u. a. um 

den Eintrag in der Handwerks-

rolle oder um einen Meister-

nachweis handeln, abhängig 

von der Tätigkeit, die im Be-

trieb verantwortet werden soll. 

Nachweis der 

Trinkwasserquali-

tät 

Aktueller Untersuchungsbefund über die 

Einhaltung der Anforderungen der Trinkwas-

serverordnung (entnommen in einer Was-

serzapfstelle des Betriebes). 

 

Entwurf eines maß-

stabsgetreuen Be-

triebsplans (ggf. 

mehrere Einzeldar-

stellungen) 

Grundrisspläne mit Raumbezeichnung und 

Angabe über: 

• Maschinenanordnung, 

• Materialfluss (Waren, Verpackungsma-

terialien, Abfälle insbesondere tierische 

Nebenprodukte), 

• Personalwege (Umkleide-, Sozial-

räume, Hygieneschleuse), 

• Trinkwasserzuleitungen und Abwasser-

entsorgung (Kennzeichnung aller Ent-

nahmestellen einschließlich Eismaschi-

nen, Schlauchanschlüsse sowie Fett-

abscheider und Abflüsse),  

• Zapfstellenkennzeichnung durch Num-

merieren und Kennzeichnung der Was-

serprobeentnahmestellen im Plan und 

Betrieb, 

• Darstellung der Orte für Hand-

wascheinrichtungen,  

• Messersterilisationsvorrichtung, 

• Beleuchtungsintensität (Luxstärke für 

Betriebsräume inkl. Messverfahren),  

• Aufbewahrung der Reinigungsmittel 

und -geräte, 

• Köderaufstellplan zur Schädlingsüber-

wachung 

Pläne müssen lesbar und mit 

einer Maßstabsleiste versehen 

sein, es können einzelne Pläne 

zusammengefasst werden. 
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Folgende weitere Unterlagen sind beizubringen: 

Lfd. Num-

mer 

Thema Bezeichnung der Anlage Erläuterungen zum Inhalt 

Organigramm Darstellung der betrieblichen Aufgabenver-

teilung 

Geschäftsführung, Betriebslei-

tung, Hygienebeauftragter/Hy-

gienebeauftragte jeweils inkl. 

Stellvertretung, Produktions-

mitarbeiter/Produktionsmitar-

beiterinnen etc. 

Verpackungsma-

terialien/Bedarfs-

gegenstände 

• Auflistung der eingesetzten 

Verpackungsmaterialien, 

• Nachweis über die lebensmittelhygieni-

sche Unbedenklichkeit der eingesetzten 

Materialien, die mit Lebensmitteln in 

Kontakt kommen könnten  

Nachweis über Konformitätser-

klärung → vom Hersteller er-

hältlich 

 

Schulungsnach-

weise der Mitar-

beiter/ Mitarbeite-

rinnen 

• Dokumentierte Hygieneschulungen,  

• Erstbelehrung oder die Dokumentation 

der letzten Belehrung nach Infektions-

schutzgesetz, 

• Ggf. tätigkeitsbezogene 

Sonderschulungen 

Schulungsinhalte und Teilneh-

mendenlisten 

Plan zum Umgang 

mit Abfällen, ein-

schließlich tieri-

scher Nebenpro-

dukte 

• Benennung der beauftragten En-

tsorgungsunternehmen, 

• Beschreibung der Abfallkategorien und 

der dazugehörigen Lagerung und Ent-

sorgung,  

• Register über zu beseitigende tierische 

Nebenprodukte 

 

Reinigungs- und 

Desinfektionsplan 

• Dokumentation der Planung und 

Durchführung der Reinigung und Desin-

fektion einschließlich Erfolgskontrollen,  

• Beschreibungen der eingesetzten Mittel 

(Konzentrationen, Temperaturanforde-

rungen und Einwirkzeiten) 

• Checklisten/ Arbeitsan-

weisung inkl. Tupfer-/Ab-

klatschproben, 

• Produktsicherheitsblätter 

für Reinigungs- und Desin-

fektionsmittel  

13 Schädlingsüberwa

chung 

• Dokumentation der Planung und 

Durchführung über die Art und Ergeb-

nisse der durchgeführten Schädlings-

überwachung/-bekämpfung, 

• Ggf. Nachweis weiterer Maßnahmen 

seitens des Betriebs (Fluginsekten, 

Kriechinsekten, Schadnager)  

• Vertrag mit beauftragter 

Firma inkl. Sachkunde-

nachweis des Schädlings-

bekämpfers/der Schäd-

lingsbekämpferin, 

• Aussage zum Einsatz der 

verwendeten Mittel 

14 Eigenkontrollsys-

tem nach 

HACCP - 

Grundsätzen 

• schriftliche Darstellung des Herstel-

lungsverfahrens mit Angabe der Pro-

zessstufen (für jede Produktart), 

• Gefahrenanalyse,  

• Ermittlung der Kontrollpunkte (CP) und 

kritischen Kontrollpunkte (CCP) für jede 

Produktlinie, 

• Überwachungs- und Kontrollverfahren 

für die kritischen Kontrollpunkte 

Sofern keine CCPs/Lenkungs-

punkte vorhanden sind, ist 

eine gute Hygienepraxis zu 

beschreiben. 

15 mikrobiologische • Dokumentation der Planung und Beispielsweise Stufenkontrolle 
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Lfd. Num-

mer 

Thema Bezeichnung der Anlage Erläuterungen zum Inhalt 

und sonstige Ei-

genkontrollen  

Durchführung über die Art der mikrobi-

ologischen und sonstigen Eigenkontroll-

untersuchungen,  

• Nennung des anerkannten Labors, 

• sonstige: z. B. Digestionsverfahren, 

Durchleuchtungstisch 

(Eingangsware, Zwischenpro-

dukte, Ausgangsware, Lager-

proben, Produkte ohne CCP), 

Mikrobiologische Produktun-

tersuchung 

16 Tempera-

turkontrollplan 

Dokumentation der Planung und Durchfüh-

rung über die Art der Temperaturüberwa-

chung auf allen Stufen mit Berücksichtigung 

produktspezifischer Parameter 

Checklisten/ Arbeitsanweisung 

17 Havariekonzept, 

Krisenmanage-

ment, 

Rückrufkonzept 

Dokumentation der Planung und Durchfüh-

rung des Krisen-, Havarie- und Rückrufma-

nagements 

• Plan für Krisenfälle (mögli-

che Gesundheitsgefahr 

durch Lebensmittel; Aus-

fall der Energieversorgung 

etc.), 

• Telefonliste der Entschei-

dungsberechtigten 

18 System oder Ver-

fahren zur Sicher-

stellung der Rück-

verfolgbarkeit 

Beschreibung des Systems zur Sicherstel-

lung der Rückverfolgbarkeit 

• Eindeutige Zuordnung der 

bezogenen und abgege-

benen Ware zu den einzel-

nen Lieferbelegen, 

• Nachweis über die kor-

rekte Kennzeichnung 

(Identifikationskennzei-

chen, Chargennummer, 

LOS-Nummer, etc.) 

19 Lüftungssystem Angaben zur Be- und Entlüftung, d.h. Be-

schreibung der Be-/Entlüftungsart und -sys-

teme 

• Wie wird be-/entlüftet? 

• Welche Räume werden 

be-/entlüftet? 

• Wie funktionieren vorhan-

dene Be-/Entlüftungssys-

teme? 

20 Nachweis bei Nut-

zung von Trans-

portfahrzeugen 

• Angabe über Nutzung von eigenen 

oder Fremdfahrzeugen, 

• Überwachung und Dokumentation der 

Temperatur, sofern erforderlich 

• Bei Nutzung von Fremdfir-

men, Auflistung der Fahr-

zeuge mit Angabe von 

Firma, Kennzeichen und 

ggf. Kühlfähigkeit,  

• Nachweis der Reinigung 

und Desinfektion der Fahr-

zeuge 
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Spezielle Nachweise für besondere Betriebsarten: 

Lfd. Num-

mer 

Thema Bezeichnung der Anlage Erläuterungen zum Inhalt 

21 Schlachtbe-

triebe 

• Benennung und Erläuterung des vorgese-

henen Betäubungsverfahrens, 

• Reinigungsplatz für Viehtransportfahr-

zeuge, 

• Register für den Eingang der Schlacht-

tiere oder der Lebensmittel tierischen Ur-

sprungs, Informationen zur Lebensmittel-

kette, Tierkennzeichnung, Einhaltung der 

Tierschutzbestimmung 

22 Molkereien,  

Käsereien,  

Speiseeisher-

stellung 

• Nachweis der Zulassung von Erhitzungs-

anlagen durch Gutachten eines/einer 

technischen Sachverständigen,  

• Protokoll der technischen Überprüfung 

der Anlage, 

• Benennung und Erläuterung des ange-

wendeten Erhitzungsverfahrens 
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Rechtsgrundlagen in der jeweils geltenden Fassung: 

• Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts (BGBl. I 2007 S. 

1816) 

• Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Verbrauch (BGBl. I 2001 S. 959) 

• Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (BGBl. 2000 I S. 1045) 

• Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der allgemeinen 

Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmit-

telsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 S. 1) 

• Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Lebensmittelhygiene (ABl. 2004 

L 139 S. 1) 

• Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates mit spezifischen Hygienevorschriften 

für Lebensmittel tierischen Ursprungs (ABl. 2004 L 139 S. 1) 

• Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für 

den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 

1774/2002 (ABl. 2002 L 273 S. 1, 2009 L 300 S. 1-33) 

• Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 der Kommission vom 15. November 2005 über mikrobiologische Kriterien für 

Lebensmittel 

• Verordnung über Anforderungen an die Hygiene beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von bestimm-

ten Lebensmitteln tierischen Ursprungs (neugefasst durch B. v. 18.04.2018 BGBl. I S. 480, 619, 1844; zuletzt ge-

ändert durch Artikel 2 V. v. 11.01.2021 BGBl. I S. 47) 

Weitere Auskünfte erteilt: 

Bezirksamt... 

Veterinär- und Lebensmittelaufsicht 

Bearbeiter/in ....................... Q) .......... 

Anschrift 

E-Mail: vetleb@beispielamt.de 

MB-05-00-15, Fassung 06, Stand 01/2022 

mailto:vetleb@beispielamt.de

